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Änderungen SBO und SDO 
beschlossen am 21.01.2012 beim Bundessenat in Wien 

 

Änderungen SBO (V2011.11  V2012.01) 

Änderungen SDO (V2011.11  V2012.01) 
 
 

Änderungen SBO 

V2011.11  V2012.01 
SBO - Teil A, §4.2 (Neu) 

  Jede Liga kann bei der Ligasitzung mit einer 2/3-Mehrheit 
von der SBO abweichende Regelungen beschließen. Diese 
Regelungen gelten jeweils für eine Saison und sind dem 
zuständigen SBV zur Bestätigung vorzulegen. 

 
SBO - Teil D, §3.6 (Zusatz) 

  Nimmt ein Team seinen Platz im Ranking nicht wahr, ist kein 
automatisches Nachrücken eines niedriger gereihten Teams 
vorgesehen. 

 
SBO - Teil D, §3.3 und §3.4 (Zusatz) 

Diese beiden Paragraphen sind durch den Beschluss der neuen Ligastruktur und den Übergangsregelungen für den Auf- und 
Abstieg zwischen der ABL und BBL bzw. der BBL und den Regionalligen hinfällig. Für den Auf- und Abstieg gilt für 2012 die beim 
Bundessenat beschlossen Übergangsregelung. 

 


